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Kreis.

Anzahl der Pferde Anzahl der Rinder Pro 1888,89.
in in Netrag der

gezahlten
Ent¬

schädigung, GZZ
Betrag der

gezahlte»
Ent¬

schädigung.
^ «5-

1886. 1887. 1888. 1886. 1887. 1888.

20 560 20 563 20 575 150 796 148 581 143 759 9 6 012 50 — — —
19 360 19 444 19 471 245 568 246 082 242 532 6 2 638 74 13 2 915 20
24 81? 25 272 25 805 162 720 161 459 159 473 1 375 — — — —
49 691 50 889 52 479 207 736 209 515 208 390 34 15 448 75 6 1164 —
27 692 2? 625 27 106 249 880 253 025 248 466 18 7 257 51 — — —

142 140 143 793 145 486 1 016 698 1 018 662 1 002 620 68 81732 5N 19 4 079 20
— — — — — — 80 15 742 50 5 397 50
—> — — — — — 21 10 050 101 24 243 81

Uempitulation.
1 Negierungsbez, Allchen ,
2 „ Coblenz ,
8 „ Eöln , .
4 „ Düsseldorf

„ Trier. .
Summe wtnli» . .

„ 1886/87 , .
„ 1887/88 . .

Unter den in 1888/89 getödteten68 Pferden befinden sich diesmal 31 Grubenpferde von
der Zeche Concordia zu Oberhausen. Von den 3? anderen Pferden entfielen 7 Pferde auf die
Lllndwirthschaftund 30 Pferde auf den gewerblichenFuhrwerksbetrieb.

Wahrend die Lungenseuchedes Rindviehs in 1887/88 in den Kreisen Manen,- Berg¬
heim, Kempen und Solingen aufgetreten war, herrschtedieselbe in 1888/89 nur in der Gemeinde
Süchteln, im Kreise Kempen. Allerdings sind in 1888/89 für 13 Stück auf dem Gute zur Nette
bei Andernach,Kreis Manen, getödtetesRindvieh Entschädigungenim Betrage von 2915 M. 20 Pf.
gezahlt worden, diese Todtungen waren aber schon in 1887/88 erfolgt. Der in Gemäßheit des
Beschlussesdes 35. RheinischenProvinziallandtages wiederholt an den Herrn Ober-Präsidenten
gerichtete Antrag, betreffenddie Vefugnih der Provinzialverbände, für das an Milzbrand fallende
Rindvieh in ähnlicher Weife Entschädigungen zu gewähren,wie für die wegen Rotz getödteten Pferde:c,,
wurde abermalsvon den betreffenden Herren Ressortministern durch Reskript vom 5 Juni 1889 abgelehnt.

III. Angelegenheiten der Ausführungder Körordnung für die Privatbeschäler der
Rheinprouinz.

Im Jahre 1888, dem letzten Jahre der dreijährigen Periode, für welche der Provinzml-
ausschuh die zu erhebenden Körgebühren auf 2 M. für jeden vorgeführtenHengst und auf weitere
10 M. für jeden angetorten Hengst festgestellt hat, betrugen

die Einnahmen an Korgebühren .......1119 M. 27 Pf.
„ Kosten des Körgeschäftes ........ 110 6 „ 99 „

so daß ein Ueberfchuherzielt ist von ..... 12 M. 28 Pf.
gegen 151 M. 39 Pf. im vorigen Berichtsjahre.

Der Ende 1887/88 vorhanden gewefeneVorschuß von. 2 408__»^14__^
hat sich daher in 1888/89 auf...........2 395 M, 86 Pf.
Vermindert,

Die Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben an Kürgcbührcn sind bis ein¬
schließlich 1886/8? dechargirt.

Die für die Periode 1889'91 zu erhebenden Hengstkörgebührenwurden durch den
Provinzilllausschuh in seiner Sitzung vom 8./9. Mai dieses Jahres in der bisherigen Weife auf
2 M. für jeden vorgeführten Hengst und weitere 10 M. für jeden angekörtenHengst festgesetzt.
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